
  

 

            
 
 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 23.06.2010 
25.08.2010 

nicht öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Antrag der CDU-Fraktion betreffend einer Kostenaufstellung durch den 

Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement 
  
 
Beschlussvorschlag:     
 
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Zentrales Gebäudemanagement legt dem Stadtrat 
spätestens bis zu dessen Sitzung im August eine gegliederte Kostenaufstellung zu folgenden 
Gliederungspunkten vor. 
 

1. Personalkosten objektfremder Aufgaben (perspektivische Hauptamtaufgaben) 
2. Nebenkosten der Objektbewirtschaftung (Unterhaltungskosten im Durchlauf) 
3. Objekterhaltungskosten (Reparatur, Instandhaltung, Werterhaltung städtischer 

Immobilien)            
 
Die Kostenpositionen sind fach-/sachlich zu gliedern und unabhängig einer Pauschale 
(Serviceentgelt) darzulegen.    
 
gez. Bönisch 
Fraktionsvorsitzender                      
 
 
Begründung:        
 
Diese gegliederte und nicht pauschalisierte Aufstellung bildet eine Grundlage für die 
überfällige Installation des Hauptamtes entsprechend des Stadtratsbeschlusses.               
 
 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2010/08943 
Datum:   01.06.2010 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser:   Bönisch, Bernhard 
Plandatum:        



Stadt Halle (Saale)        Halle, 10. Juni 2010 
Dezernat II  
Planen und Bauen 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 23.06.2010 – nicht öffentlicher Teil 
Anfrage der CDU-Fraktion betreffend einer Kostenaufstellung durch den EB ZGM 
Vorlagen Nr.:  V/2010/08943 
TOP:   5.1 

 
 
Beschlussempfehlung 
 
Dem Antrag der CDU-Fraktion betreffend einer Kostenzusammenstellung durch 
den Eigenbetrieb ZGM und Vorlage der Zusammenstellung im August 2010 soll entsprochen 
werden.  
Der EB Zentrales Gebäudemanagement wird bis zum August 2010 Personalkosten, Kosten 
der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten städtischer Gebäude zusammen-
stellen und dem Stadtrat zur Kenntnis geben.  
 
 
 
 
Dr. Pohlack 
Bürgermeister 
                                                                                                           
 
 
 
 
 


